
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der Viscom AG am 08.06.2022 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen wie folgt auszuüben: 

 

TOP 2 DSW-Empfehlung: JA 

Die Ausschüttungsquote liegt bei 69 % des Bilanzgewinns. Das entspricht den DSW-Kriterien und 

auch der Dividenden-Strategie der Viscom AG. 

 

TOP 3 DSW-Empfehlung: JA 

Das Unternehmen hat durchaus seine Schwierigkeiten. Vor allem der Aktienkurs lässt zu wünschen 

übrig. Der Vorstand steuert das Unternehmen dennoch gut durch die Krise und zeigt neue, 

realistische Wachstumschancen auf. Verfehlungen sind nicht erkennbar. 

 

TOP 4 DSW-Empfehlung: JA 

Der AR-Bericht gibt ein gutes Bild von der Arbeit des Aufsichtsrates. Demnach scheint der 

Aufsichtsrat seinen Pflichten ordnungsgemäß nachgekommen zu sein. 

 

TOP 5 DSW-Empfehlung: JA 

Der Abschlussprüfer scheint gut geeignet zu sein. Es sind keine Verfehlungen erkennbar. Nach 

unserem Kenntnisstand prüft PWC allerdings das Unternehmen bereits durchgängig seit ca. 10 

Jahren. Das sollte mittelfristig überdacht werden und man sollte einen Wechsel beim WP 

durchführen. 

 

TOP 6 DSW-Empfehlung: JA 

Der Vergütungsbericht scheint ein weitestgehend zutreffendes Bild von den gezahlten Vergütungen 

zu liefern. 

 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

